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PROTOKOLL NR. 10

ÜBER ZYPERN
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN-

IN BEKRÄFTIGUNG ihrer Entschlossenheit, eine umfassende Regelung der Zypern-Frage im 

Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 

herbeizuführen, und ihrer vorbehaltlosen Unterstützung der auf dieses Ziel ausgerichteten 

Bemühungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen,

IN DER ERWÄGUNG, dass eine derartige umfassende Regelung der Zypern-Frage noch nicht 

zustande gekommen ist,

IN DER ERWÄGUNG, dass es daher erforderlich ist, die Anwendung des Besitzstandes in den 

Teilen der Republik Zypern auszusetzen, in denen die Regierung der Republik Zypern keine 

tatsächliche Kontrolle ausübt,

IN DER ERWÄGUNG, dass diese Aussetzung im Falle einer Regelung der Zypern-Frage 

aufzuheben ist,

IN DER ERWÄGUNG, dass die Europäische Union bereit ist, die Bedingungen einer solchen 

Regelung im Einklang mit den Grundsätzen, auf denen die Europäische Union beruht, zu berück-

sichtigen,

IN DER ERWÄGUNG, dass festgelegt werden muss, unter welchen Bedingungen die einschlä-

gigen Bestimmungen des EU-Rechts auf die Trennungslinie zwischen den oben genannten 

Landesteilen sowie den Landesteilen, in denen die Regierung der Republik Zypern eine tatsächliche 

Kontrolle ausübt, und der Östlichen Hoheitszone des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland Anwendung finden,
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IN DEM WUNSCH, dass der Beitritt Zyperns zur Europäischen Union allen zyprischen Bürgern 

zugute kommt und zum inneren Frieden und zur Aussöhnung beiträgt,

IN DER ERWÄGUNG, dass keine Bestimmung dieses Protokolls Maßnahmen ausschließt, die auf 

dieses Ziel ausgerichtet sind,

IN DER ERWÄGUNG, dass derartige Maßnahmen nicht die Anwendung des Besitzstandes gemäß 

den Bedingungen des Beitrittsvertrags in irgendeinem anderen Teil der Republik Zypern beein-

trächtigen dürfen-

SIND ÜBER FOLGENDE BESTIMMUNGEN ÜBEREINGEKOMMEN:

ARTIKEL 1

(1) Die Anwendung des Besitzstandes wird in den Teilen der Republik Zypern ausgesetzt, 

in denen die Regierung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle ausübt.

(2) Der Rat entscheidet auf Vorschlag der Kommission einstimmig über die Aufhebung der 

in Absatz1 genannten Aussetzung.
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ARTIKEL 2

(1) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission einstimmig die Bedingungen für die 

Anwendung des EU-Rechts auf die Trennungslinie zwischen den in Artikel1 genannten Landes-

teilen und den Landesteilen fest, in denen die Regierung der Republik Zypern eine tatsächliche 

Kontrolle ausübt.

(2) Die Grenzlinie zwischen der Östlichen Hoheitszone und den in Artikel1 genannten 

Landesteilen gilt für die Dauer der Aussetzung der Anwendung des Besitzstandes nach Artikel1 als 

Teil der Außengrenzen der Hoheitszonen im Sinne von TeilIV des Anhangs zum Protokoll über die 

Hoheitszonen des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland auf Zypern.

ARTIKEL 3

(1) Keine Bestimmung dieses Protokolls schließt Maßnahmen zur Förderung der 

wirtschaftlichen Entwicklung der in Artikel1 genannten Landesteile aus.

(2) Derartige Maßnahmen dürfen nicht die Anwendung des Besitzstandes gemäß den 

Bedingungen des Beitrittsvertrags in anderen Teilen der Republik Zypern beeinträchtigen.
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ARTIKEL 4

Wenn es zu einer Regelung kommt, entscheidet der Rat einstimmig auf der Grundlage eines 

Vorschlags der Kommission über die im Hinblick auf die türkisch-zyprische Gemeinschaft 

vorzunehmenden Anpassungen der Modalitäten für den Beitritt Zyperns zur Europäischen Union.


